
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 02/2024  48

Betriebspraxis

Geltung hat. Diese Folge soll aber gerade 
ausgeschlossen werden.  

Eigenhändige Niederschrift bedeutet, 
dass der Testierende den gesamten Wort-
laut des Testaments mit der Hand selbst 
schreiben muss. Folglich ist ein Schrift-
stück, das per Computer oder Schreib-
maschine geschrieben wurde, niemals 
ein formwirksames Testament, auch 
wenn es unterschrieben wurde.

Die zweite wichtige Voraussetzung ist 
die Unterschrift unter das Testament. Für 
die Unterschrift genügt grundsätzlich ein 
kennzeichnender individueller Schrift-
zug. Dieser sollte aber idealerweise den 
Vor- und Familiennamen des Unterzeich-
nenden enthalten. Zu beachten ist weiter-
hin, dass die Unterschrift eine Abschluss-
funktion hat, das heißt, sie muss am 

Vorsorge treffen
Vollmachten | Immer auf alles vorbereitet sein – das wäre aus Unternehmersicht der 
Idealfall. Das lässt sich nicht immer einlösen, aber für den Erbfall eben schon. Die Kanzlei 
RAW gibt eine kompakte Zusammenfassung der Rechtslage und Tipps für Inhaber. 

D as Thema Errichtung eines Tes-
tamentes und Vorsorge für den 
Notfall durch Vollmachten ist 

ein Klassiker, dennoch zeigt die Praxis, 
dass eine Vielzahl von Unternehmerin-
nen und Unternehmern keine ausrei-
chenden Vorsorgemaßnahmen für den 
Notfall getroffen haben. 

Eigenhändiges Testament

Weitverbreitet ist das eigenhändige Tes-
tament. Dieses muss nach dem Gesetz 
von Anfang bis Ende eigenhändig ge-
schrieben und unterschrieben werden, 
ansonsten ist es unwirksam. Und ein un-
wirksames Testament hat zur Folge, dass 
die gesetzliche Erbfolge wieder eingreift 
oder gar ein altes Testament weiterhin 

Ende des Testaments stehen und nach 
außen verkörpern, dass das Testament 
abgeschlossen ist. Diese Abschlussfunk-
tion dient dem Schutz des Testaments vor 
nachträglicher Ergänzung oder Verände-
rung. Jeder nicht unterschriebene Nach-
satz oder Zusatz nach der Unterschrift ist 
dann nicht mehr vom Testament umfasst. 
Unterschreiben Sie also jeden Zusatz, je-
des „Post Scriptum“ oder jedes „Stern-
chen“, mit dem in den Testamentstext 
verwiesen wird, mit einer eigenen Unter-
schrift. Nur dann ist die Abschlussfunk-
tion gewahrt und der zusätzlich erklärte 
Wille wird formwirksamer Bestandteil 
des Testaments. Besteht das Testament 
aus mehreren Seiten, dann nummerieren 
Sie die Blätter, damit die Zusammenge-
hörigkeit dokumentiert wird. 

Achtung: Das Testament unterliegt sehr strengen Formvorgaben – ein Computerausdruck mit Unterschrift ist nicht ausreichend.
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Weiterhin soll das Testament nach dem 
Gesetzeswortlaut auch eine Orts- und 
Datumsangabe erhalten. Das Fehlen die-
ser Angaben führt hingegen nicht zur Un-
wirksamkeit des Testaments, da es sich 
nur um eine Soll-Vorschrift handelt. Aus 
Beweisgründen ist jedoch die Angabe des 
Datums auf jeden Fall zu empfehlen, da 
so festgestellt werden kann, welches Tes-
tament das aktuelle ist.

Gemeinschaftliches Testament

Ehegatten und Partner einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft haben die Mög-
lichkeit, ein gemeinschaftliches Testa-
ment zu errichten. Dabei genügt es, 
wenn ein Ehegatte/Partner das Testa-
ment eigenhändig verfasst und unter-
schreibt und der andere Ehegatte/Part-
ner das Testament nur unterschreibt. 
Dabei sollte Datum und Ort bei jeder 
Unterschrift hinzugesetzt werden.

Plichtteil – was ist das genau?

Nach dem Gesetz steht jedenfalls den Ab-
kömmlingen und dem Ehegatten/Lebens-
partner des Erblassers der Pflichtteil zu, 
wenn sie zum Beispiel durch ein Testa-
ment von der Erbfolge ausgeschlossen 
sind. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils.

Zur Veranschaulichung gehen wir von 
folgendem Beispiel aus. Eine verwitwete 
Unternehmerin hat zwei Kinder und legt 
in ihrem Testament fest, dass die Tochter 
Alleinerbin sein soll. Den Sohn erwähnt sie 
nicht. Somit ist der Sohn enterbt. Folglich 
steht diesem nach dem Gesetz der Pflicht-
teil zu. Als gesetzlichem Erben würde dem 
Sohn die Hälfte des Nachlasses zustehen. 
Der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzli-
chen Erbteils, somit erhält er ein Viertel 
des Nachlasses als Pflichtteil. Dabei wird 
der Pflichtteilsanspruch in Form von Geld 
ausgezahlt. Angenommen, das gesamte 
ererbte Vermögen steckt im Unterneh-
men, kann auch die Ausbezahlung des 
Pflichtteils eine Unternehmensfortfüh-
rung gefährden.

In der Praxis bietet es sich an, bei 
Schenkungen – zum Beispiel an die Kin-
der – zu vereinbaren, dass der Wert der 
Schenkung auf den Pflichtteilsanspruch 
angerechnet wird, oder dass auf den 
Pflichtteil verzichtet wird. Hätte jetzt im 
oberen Beispiel die Unternehmerin bereits 
ein Haus an den Sohn verschenkt, der dem 

Wert seines Pflichtteils entspricht oder 
sogar übersteigt und ist die Anrechnungs-
klausel in der Schenkungsurkunde verein-
bart, hätte der Sohn bei dem Tod der Mut-
ter keinen Anspruch auf Auszahlung eines 
Pflichtteils und somit wäre die Unterneh-
mensfortführung auch nicht durch die 
Auszahlung von Pflichtteilsansprüchen 
belastet.

Was ist eine Generalvollmacht?

Durch die Generalvollmacht wird der Be-
vollmächtigte umfassend berechtigt, alle 
vermögensrechtlichen und persönlichen 
Angelegenheiten an Stelle des Vollmacht-
gebers vorzunehmen. Der Bevollmäch-
tigte kann über Bankkonten verfügen, 
Auszahlungen vornehmen, Verträge ab-
schließen und kündigen etc. Mit einer 
Generalvollmacht kann der Bevollmäch-
tigte im Prinzip alles an Stelle des Voll-
machtgebers machen, nicht umfasst sind 
höchstpersönliche Rechtsangelegenhei-
ten, etwa in familienrechtlichen Belan-
gen wie etwa Hochzeit oder Scheidung. 

Wichtig ist zu wissen, dass die Gene-
ralvollmacht von dem Moment an im 
Rechtsverkehr gilt, in dem der Bevoll-
mächtigte die Vollmacht in Händen hält. 
Die Generalvollmacht muss grundsätz-
lich nicht notariell beurkundet sein, es sei 
denn, die Generalvollmacht soll auch Im-
mobiliengeschäfte umfassen, dann ist 
eine notarielle Form nötig. Gleichwohl 
bietet sich eine notarielle Form an, da 
sich die Beweiskraft einer beurkundeten 
Vollmacht im Rechtsverkehr erhöht. Zu-
dem akzeptieren Banken oftmals nur 
eine beurkundete Vollmacht. Dabei stellt 

die Generalvollmacht die umfassendste 
Bevollmächtigung dar und ist vor allem 
auch im betrieblichen Bereich ratsam. 
Die Generalvollmacht kann auch über 
den Tod hinaus gelten. Was etwas selt-
sam anmutet, ist aber durchaus sinnvoll, 
da so sichergestellt ist, dass z.B. nach 
dem Tod des Unternehmers der General-
bevollmächtigte weiterhin für das Unter-
nehmen handeln kann, bis der rechtmä-
ßige Erbe feststeht.

Patientenverfügung

Mit einer Patientenverfügung können 
Wünsche zur medizinischen Behandlung 
für den Fall geäußert werden, wenn Ent-
scheidungsunfähigkeit, zum Beispiel 
Bewusstlosigkeit etc., vorliegt. Ein gro-
ßer Unterschied zu einer Vollmacht liegt 
darin, dass durch eine Patientenverfü-
gung niemand bevollmächtigt wird. In 
einer Patientenverfügung legt man selbst 
fest, welche Behandlung gewünscht wird, 
wenn man seinen Willen nicht mehr äu-
ßern kann. Dabei müsste die Patienten-
verfügung so genau formuliert werden, 
dass dem Arzt in der konkreten Situation 
genau vorgegeben wird, was der konkre-
te Wille des Erstellers ist. Da dies prak-
tisch kaum möglich ist, ist dringend zu 
empfehlen, dass neben einer Patienten-
verfügung eine Vorsorgevollmacht aus-
gestellt wird, da so der Bevollmächtigte 
in der Lage ist, den niedergelegten Willen 
gegenüber den Ärzten durchzusetzen.
� Maximilian Appelt
� Rechtsanwalt
� Steuerberater
� www.raw-partner.de ■

Es ist nachvollziehbar, dass sich viele Men-
schen ungern mit dem eigenen Testament be-
fassen. Bedeutet das doch auch, an die eige-
ne Endlichkeit zu denken. Gerade aber für Un-
ternehmerinnen und Unternehmer ist die Er-
stellung eines Testamentes unerlässlich! Lei-
der trifft man in der Praxis immer noch viele 
an, die gar nichts geregelt haben, weder für 
den Notfall noch für das Versterben.
Gar nichts zu regeln ist aber der schlechteste 
Weg. Auch wenn es einem schwerfällt, muss 
man sich damit beschäftigen, wie es mit dem 
Unternehmen weitergehen soll, wenn man 
selbst nicht mehr handeln kann.
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